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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 15. April 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung - Genehmigung
einer Ergönzungsverordnung
b) betreffend die Einrichtung eines Zufohrtsverbotes für

den Gütertronsport dessen Gesomtgewicht 3,5
Tonnen übersteigt qußer ftir den Ortsverkehr, in der
Simqrstroße

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht, doss oufgrund der Genehmigung der Ergönzungsverordnung
betreffend die Einrichtung einer Gütertronsportuerbotszone, oußer für den
Ortsverkehr, im Buschbergerweg, Winkelstroße, Zur Nohn, Scheidweg, Am
Bohndomm, Herrenpfod, Wiesenweg, Am Weiherhof, Schlüsselhof und in der
Hochstroße (zwischen den Kreuzungen Nöretherstroße und Weimser Stroße) in
der Simorstroße mit erhöhtem LKW-Verkehroufkommen zu rechnen ist

ln Anbetrochl doss in der Simorstroße LKWs oufgrund der StroßeninfrostruKur
und der geringen Fohrbohnbreite nicht monövrieren können;

Noch Kenntnisnohme des Bürgermeistererlosses vom 1. Möz 2019, wonoch
ein provisorisches Zufohrtsverbot für den Gütertronspo( dessen
Gesomtgewicht 3,5 Tonnen übersteig[ oußer für den Ortsverkehr, in der
Simorstroße für 6 Monote eingerichtet wurde;

ln Anbetrocht, doss es sich ous verkehrstechnischen Gründen empfiehl[ die
Zufohrt der Simorstroße, zwischen den Kreisverkehren Nöretherstrqße /
Simorstroße und Aochener Stroße / Rothousplotz, für den Gütertronsport,
dessen Gesomtgewicht 3,5 Tonnen übersteigt oußer für den Ortsverkehr, zu
verbieten;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitot Nomur vom 7
Mörz 2019 sowie der Polizei;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Geseües über den Stroßenverkehfi

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss;

beschließt
einstimmig,



die Einrichtung eines Zufohrtsverbotes für den Gütertronspor[ dessen
Gesomtgewicht 3,5 Tonnen übersteigl oußer für den Ortsverkehr, in der
Simorstroße zu genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter
Anwendung folgender Artikel entsprechend onzu possen:

Artikel 1:

Es wird ein Zufohrtsverbot für den Güterverkehr, dessen Gesomtgewicht 3,5
Tonnen übersteigt oußer für den Ortsverkehr, in der Simorstroße, zwischen den
Kreisverkehren Nöretherstroße / Simorstroße und Aochener Stroße /
RothousploE eingerichtet

Artikel 2
Eine Beschilderung vom Typ C23 mit den Zusotzschildern vom Typ Vllo ,,3,5 T"

und vom Typ lV,,Außer Ortsverkehr - Except6 desserte locole" der ollgemeinen
Stroßenverkehrsordnung wird on den in Froge kommenden Stellen ongebrocht

Artikel 3:
Die vorgeschriebenen Stroßenverkehrszeichen sind ordnungsgemöß
oufzustellen.

Artikel 4:
Zuwiderhondlungen gegen vorstehende Bestimmungen werden mit
gewöhnlichen Polizeistrofen geohndet insofern dos Gesetz keine onderen
Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des öffentlichen
Dienstes der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge me i ndede kretes veröffentl icht
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